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Zl. 2545jJ-NRj1992. "Lärmschutzmaßnahmen der 

öBB "im Raum Salzburg" 

Ihre Fragen 

"Liegen die Ergebnisse der Schallmessungen im Zuge der Erstel
lung des sogenannten, bereits für die Mitte des Vorjahres ver
sprochenen Lärmkatasters für die Strecke Salzburg-Hallwang 
bereits vor beziehungsweise wann ist dies zu erwarten und in 
welcher Form werden diese der öffentlichkeit zugänglich ge
macht '] 

Welche Lärmschutzmaßnahmen kommen für die genannte Strecke 
technisch in Betracht und in welchem Ausmaß ist dadurch eine 
Lärmreduktion zu erwarten 1 

Bestehen schon derzeit Planungen für konkrete Maßnahmen zur 
Lärmreduktion im genannten Westbahnabschnitt; wenn ja, wie 
sehen diese im einzelnen aus 1" 

darf ich wie folgt beantworten: 

Im Bundesland Salzburg wurde mit der Ausarbeitung der Lärm

kataster bereits begonnen. 

Aufgrund der Größe der Lärmbelastung und der Bevölkerungs

dichte in den betroffenen Gebieten werden in weiterer Folge 

gemeinsam mit d~n Ländern die Prioritäten für Lärmschutzmaß

nahmen festgelegt. 

Nach Abschluß dieser Beratungen wird die Arbeitsgruppe. die 

bereits unter Federführung meines Ressorts 1991 konstituiert 

wurde. einen Bericht vorlegen, der Vorschläge für die Reali-
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sierung der einzelnen Lärmschutzmaßnahmen und eine Abschätzung 

der hiefür erforderlichen Kosten beinhaltet. 

Ober die Finanzierung 

insbesondere über eine 

der einzelnen Lärmschutzmaßnahmen und 

Mitbeteiligung der Gebietskörperschaf-

ten wären gesonderte Gespräche zu fUhren und abschließende 

Festlegungen zu treffen. Die endgültige Realisierung der Lärm

schutzmaßnahmen wird insbesondere von den zur VerfÜgung ste

henden Mitteln abhängig sein, wobei eine entsprechende 

Kostenbeteiligung des Landes und der Gemeinden einer be

schleunigten Abwicklung sicherlich förderlich ist. 

Technische Lösungsmöglichkeiten für Lärmschutzmaßnahmen werden 

im Rahmen der Arbeitsgruppe sowie durch Detailprojekte erar

beitet, das tatsächliche Ausmaß der Lärmreduktion wird durch 

konkrete Projektplanungen definiert. 

Wien, am~. April 1992 

Der 
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